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• Neue gesetzliche Anforderungen des Supply-Chain-Due-

Diligence-Gesetzes wirken sich auf Globus aus.

• Reputationsrisiken haben in Zeiten von Social Media eine

ganz andere Bedeutung: Sowohl Verbraucher als auch

Banken und Behörden erwarten von Unternehmen eine

klare Positionierung in den Bereichen Menschenrechte und 

Klima/Umwelt.

• Die Vielzahl der internationalen Gesetze betrifft auch alle

Unternehmen, die ihre Waren exportieren .

Startpunkt

Ausfuhrbestimmungen

Einfuhrbestimmungen
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Einführung

"Sorgfaltspflichtengesetz" - Gesetz über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in Lieferketten, das 

2023 in Kraft tritt

• Ab 01.01.2023 tritt das Gesetz für alle Unternehmen in Kraft mit mehr als 3000 Mitarbeitern, ab 2024

ab 1000 Mitarbeitern

• Verpflichtet deutsche Unternehmen zur Erfüllung ihrer Pflichten .

• Zweck: Verbesserung des Schutzes der Menschenrechte und der Umweltbelange in ihren Lieferketten.

• Das Gesetz sieht klare (und umsetzbare) Sorgfaltspflichten vor.

• Mehrere Gesetze zur Einhaltung der Lieferkette in anderen Ländern bestehen bereits.
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Art. 1 über die Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen zur Vermeidung von 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Lieferkette

Abschnitt 1
Allgemeine 

Bestimmungen

§1+2

Abschnitt 2
Sorgfaltspflicht

§3-10

Abschnitt 3
Zivilrecht
Prozess

§11

Abschnitt 4* 
Regulatorische 

Kontrolle -
Durchsetzung

§12 - 21

Abschnitt 5
Öffentlich-

Beschaffung

§22

Abschnitt 6**  
Strafe und
Geldbuße

§23 + 24

Einblicke in das Gesetz
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Abschnitt 1

Abschnitt 1 
Allgemeine 

Bestimmung
en

§1+2

In Abschnitt 1 mit §1 und 2 werden das "Wer", 
"Wann" und "Was" festgelegt
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Art. 1 über die Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen zur Vermeidung von 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Lieferkette

Absatz 1 §
1

Umfang der Implementierung

3.000 Beschäftigte ab 01-01-2023

1.000 Beschäftigte ab 01-01-2024

Lieferkette eigenes 
Unternehmen (1), 
direkter Lieferant 
(2), indirekter 
Lieferant (3)



Absatz 1 § 3
Die Unternehmen sind 
verpflichtet, der 
Sorgfaltspflicht in 
angemessener Weise 
nachzukommen. 
Risikomanagement und 
Risikoanalyse; Prävention 
und Abhilfemaßnahmen; 
Grundsatzerklärung; 
Beschwerdemechanismus; 
§ 4-8

Abschnitt 
2

Sorgfalts-
pflicht

§3-10

Artikel 1 in Abschnitt 2 §3 - 10 beschreibt die 
Sorgfaltspflichten und definiert das "Wie"
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Art. 1 über die Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen zur Verhinderung von 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Lieferkette



2 3 41
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Erklärung der 
Grundsätze

o Verantwortung
o Selbstverpflichtung
o Intern und extern

Maßnahmen
o Strategien

o Programme

o Überwachung

Beanstandungen
o Frühwarnsystem

o Zugang für Betroffene

o Abhilfemaßnahmen
Risikomanagement
o Mögliche direkte 

und indirekte 
Auswirkungen

o Fabriken

o Kette

Berichte
o Verarbeitung von 

Infos

oDarstellung der 
Ziele

o Schutz der 
Interessengruppen

§§
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Aufgrund des Sorgfaltspflichtgesetzes müssen alle 
Unternehmen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, 

den Sorgfaltspflicht-Parcour zu durchlaufen



Lieferkette Globus trading Ltd

...auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit...

Anforderungsprofile

Dokumentation
Risikokontrolle          und Bericht

Selbsteinschätzung

Mit „Inlight“

Verbesserungsprozess

Training

Allgemeine Aspekte 
Organisation Bilanzen 
Soziales+ Umwelt 
Parameter
Ziele und mehrProdukt und

Produktionsbezogen

Das LkSG zielt darauf ab, Lieferketten zu etablieren, in denen 
gute Managementpraktiken existieren und kontinuierlich 

weiterentwickelt werden
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9

Alle Produkte sind betroffen



Definition der Lieferkette

10

Abschnitt 2 (5) LkSG

• Die gesamte Lieferkette ist abgedeckt.

• Von der Bereitstellung von Rohstoffen bis zur Lieferung der Endprodukte an den Kunden.

• Deckt eigene Geschäfte ab.

• Deckt auch Lieferanten ab.

o Definition direkter Lieferant/ indirekter Lieferant

o Tochtergesellschaften/ Niederlassungen?



Lieferant Definition

• Händler：

• (Direkt-)Lieferant:

• Dienstleister:
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Ein Händler ist eine Person oder ein Unternehmen, das Waren von ausländischen

Unternehmen in ein Land zum Zwecke des Handels einführt.

Ein Lieferant verkörpert eine Organisation oder Person, über die Kunden ein oder

mehrere Produkte beziehen und die ihre Kunden mit Produktionsfaktoren versorgen.

 Mit Agentur / ohne Agentur

Dienstleistungserbringer sind natürliche und juristische Personen, für die ein

immaterielles Gut, bei dem die Erbringung der Dienstleistung im Vordergrund steht,

erbracht wird.



Was ist Verboten? Absatz 2 LkSG

• Verbot von

o Kinderarbeit / Sklaverei / Zwangsarbeit / Folter

o Diskriminierung (Rasse, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Religion, politische Einstellung usw.)

o Landgrabbing

o Umweltverschmutzung
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Was ist Geschützt? Absatz 2 LkSG
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• Schutz von

o Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen

o Gesundheit, Arbeitssicherheit

o Sicherheitsstandards bei der Arbeit

o Angemessenes Gehalt



Was ist Geschützt? Absatz 2 LkSG
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• Schutz der Umwelt

o Angelegenheiten im Zusammenhang mit Quecksilber (Minamata-Abkommen)

o Angelegenheiten im Zusammenhang mit Chemikalien (POPs-Abkommen)

o Gefährlicher Schrott/Abfall (Basler Abkommen)



Sanktionen
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• Verstöße gegen das Gesetz können zu Geldstrafen führen.

o Geldbußen gegen verantwortliche Personen

o Geldbußen gegen Unternehmen

- Geldbußen von bis zu 2 % des Konzernumsatzes

- Kann bis zu drei Jahre lang von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden.



Sanktionen
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• Personen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, können bei den deutschen Behörden 

Beschwerde einreichen.

• Das Gesetz sieht keine zivilrechtlichen Rechtsbehelfe für Einzelpersonen vor.

o Aber Einzelpersonen können ihre Rechte an NGOs und Gewerkschaften in Deutschland abtreten.

o Aber Einzelpersonen können sich offenbar auf allgemeine zivilrechtliche Rechtsbehelfe berufen.



Erforderliche Dokumentation
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• Risikoanalyse und Risikomanagement Absatz 5 LkSG

o Für eigene Unternehmen, Tochtergesellschaften und Direktlieferanten

o Mindestens einmal im Jahr

o Sie müssen der Geschäftsleitung und den betroffenen Abteilungen (Einkauf, Rechtsabteilung usw.) mitgeteilt 

werden.

o Inhalt:

− Auflistung

− Bewertung

− Priorisierung der Risiken in der Lieferkette 



Vorteile von Inlight?
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• Tool mit langjähriger Entwicklung/ Weiterentwicklung

• Intertek ist einer der größten Sozial-Auditor

• Weltweite Abdeckung mit internen Auditoren

• Eigenen Helpdesk



Inlight als Tool für das Risikomanagement
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• Formeln zur Gewichtung sowie die genutzten Indizes sind klar definiert.

• Vergleichbarkeit der Lieferanten durch die Validierung der SAQ durch Auditoren.



Kosten

• SAQ mit Desktop-Überprüfung = 350 Euro, die vom Lieferanten zu zahlen sind.
• Optional: Korrekturmaßnahmenplan (CAP) = 200 Euro pro CAP, die vom Lieferanten gezahlt 

werden müssen.
(Nur erforderlich, wenn das Ergebnis des SAQ zu schlecht ist)
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Wie ist der Ablauf?

• Der Lieferant wird von Intertek zur Teilnahme an Inlight eingeladen.
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• Dann muss der Lieferant ein SAQ ausfüllen.

Sobald wir von Globus-Seite aus entscheiden, dass der 
Lieferant in Inlight aufgenommen werden soll. Wir 
übermitteln Intertek die Kontaktinformationen und 

Daten über den Produktionsstandort und die Art der 
Produkte

• Auf der Grundlage dieser Informationen erhält jeder Anbieter ein inhärentes Risiko, 
das seinen "Startwert" darstellt.

• Eine "Verifizierung" wird von einem Intertek-Auditor durchgeführt.

• Das Ergebnis der "Verifizierung des SAQ" ist für uns relevant.

Optional: Globus kann beschließen, einen CAP (Korrekturmaßnahmenplan) zu erstellen, wenn 
das Ergebnis zu schlecht ist.



Der SAQ
Fragebogen zu sozialen Aktivitäten
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 Etwa 100 Fragen zum deutschen LkSG
• Unternehmensprofil, Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Managementsysteme, 

Umwelt

 Wichtig zu beachten:
• Hochladen von Dokumenten zum Nachweis der Antworten.
• Diese Dokumente können in chinesischer Sprache sein.



Das SAQ
Benotungssystem
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 Das Ergebnis zeigt das "Risiko des Anbieters" im Sinne des Gesetzes.

 Das Ziel sollte sein, die Kategorie Gelb oder Grün zu erreichen.



Eindrücke aus dem Tool

• Wir von Globus können Ihren Auftragsstatus verfolgen...
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Eindrücke aus dem Tool

• ....und auch im Detail sehen wie der aktuelle Stand des zugewiesenen SAQ ist.
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Eindrücke aus dem Tool

• Abbildung der Hierarchie der Lieferkette
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Zusätzliche Dokumentation

Für unsere eigene ausführliche Dokumentation benötigen wir laut Gesetz und auch für Ihre 
korrekte Eingabe in Inlight die folgenden Informationen:
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• Gezeichnete Lieferkette
Genaue Darlegung der Lieferstruktur 

• Einen detaillierte Bom Liste (um Herkunft der Teile nachvollziehen zu können)
Wird abgeglichen mit Lieferstruktur

• Ausgefülltes „Import Template“ 
Zwecks Anlage in Inlight



Erforderliche Maßnahmen § 3 LkSG
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• Vorbeugende Maßnahmen § 6 LkSG

o Einrichtung eines Beschwerdemechanismus § 8 LkSG

- Beschwerdemanager ernennen

- Unabhängiger Mechanismus



Gebrauchsanweisung für Otris
Compliance | GLOBUS BAUMARKT (globus-baumarkt.de)
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1
Wählen Sie Ihre Sprache

2
Klicken Sie auf "Whistleblower-System öffnen".

https://www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/compliance/
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3
Wählen Sie Ihre Sprache

4
„Meldung abgeben", wenn Sie etwas melden möchten
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5
Wählen Sie das Thema für Ihren Bericht

7 verschiedene Themen können
gewählt werden



32

6 Geben Sie nun den "Betreff/Titel" Ihrer Beschwerde manuell ein

7
Im Feld "Nachricht" können Sie nun Ihre Beschwerde detailliert 
beschreiben

8
Sie können Anhänge die Ihre Beschwerde stützen hinzufügen
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9
Wählen Sie aus in welcher Rolle Sie die Meldung abgeben möchten

10
Wählen Sie das Datum des Vorfalls aus

11
Geben Sie Informationen zum “Ort des Vorfalls” an

12
Um einen personalisierten Bericht einzureichen, aktivieren Sie bitte die entsprechende 
Auswahloption 'Anonymität aufheben' am Ende des Formulars.
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13
Sind alle relevanten Informationen eingegeben, klicken Sie auf weiter
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14
Wählen Sie nun ein Passwort zum sichern Ihres Postfaches

Durch das Klicken auf “Meldung senden” ist ihre Meldung abgeschlossen
und geht an uns
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Weitere Schulungs-/Informationsmöglichkeiten
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Website der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung / Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/

 Bieten unter anderem individuelle Schulungen an 

https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/


Weitere Schulungs-/Informationsmöglichkeiten
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Online Kurse bezüglich „Sustainability“ von KFW und finanziert vom BMZ
https://kfwdeg.sustainability.training/

 Bieten kostenfreie E-Learnings zu verschiedenen Themen an
Bsp.: HUMAN RIGHTS AND BUSINESS – WHY, WHAT AND HOW

https://kfwdeg.sustainability.training/


Ansprechpartner für 
das Thema Nachhaltigkeit
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• Sie können uns jederzeit unter der folgenden Mailadresse erreichen:
Nachhaltigkeit@globus-fachmaerkte.de

• Menschenrechtsbeauftragte der Globus Fachmärkte GmbH& Co.KG
Frau Sabrina Beckmann, 

Leiterin der Abteilung Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement

mailto:Nachhaltigkeit@globus-fachmaerkte.de


Quellen:

• Seiten 2, 5, 6, 7, 8, 14: Präsentation der Firma Consulting Service International (CSI)

• Seite 12: Kinderarbeit für Uelzen: Vorteil durch Ausbeutung - taz.de; 

https://taz.de/Kinderarbeit-fuer-Uelzen/!5146211/

• Seite 13: Die Arbeitnehmerrechte in China und Sie | Chinese Labour Project | Results in brief | 
H2020 | CORDIS | European Commission (europa.eu)

https://cordis.europa.eu/article/id/314284-chinese-worker-rights-affect-you/de

https://cordis.europa.eu/article/id/314284-chinese-worker-rights-affect-you/de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen?
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